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Private Unternehmen in der Bodendenkmalpflege. 

Die rechtswissenschaftliche Perspektive 

Janbernd Oebbecke 

1. Grabungsfirmen und Verursacherprinzip 

In der amtlichen deutschen Bodendenkmalpf lege gibt 
es erhebliche Meinungsverschiedenhei ten darüber, 
wie der Einsatz privater Unternehmen in der Boden
denkmalpf lege einzuschätzen ist. Aus der Perspektive 
eines Juristen, der sich wissenschaft l ich mit der Ver
waltung befaßt , kann es heute an dieser Stelle nur da
rum gehen, auf einige Aspekte hinzuweisen, die viel
leicht auch für die bodendenkmalpf leger i sche Diskus
sion von Bedeutung sind. 

Die Diskussion über den Einsatz privater Unterneh
men in der Bodendenkmalpf l ege wird dadurch kom
pliziert, daß das A u f k o m m e n solcher Unternehmen 
sich parallel zur Durchse tzung des Verursacherpr in
zips in der Archäologie vollzogen hat. Unverkennbar 
gibt es aber historische Zusammenhänge zwischen 
den beiden Phänomenen . Sie hängen indessen nicht 
notwendig zusammen; man kann, wie in der Praxis zu 
beobachten ist, Mittel, die Verursacher aufbr ingen, bei 
amtlich durchgeführ ten Grabungen ausgeben, man 
kann aber Steuergelder  also originär öffent l iche Mit
tel  auch einsetzen, um private Unternehmen zu be
schäftigen. 

Das Verursacherpr inzip stellt eine wichtige Innovation 
und seine politische und rechtl iche Durchsetzung eine 
beachtliche administrat ive Leistung der Denkmal
schutzpolitik in der Bundesrepubl ik dar. Seit der er
sten Hälfte der achtziger Jahre haben die zuständigen 
Verwal tungen einiger Länder begonnen, das Verursa
cherprinzip anzuwenden. Die Träger von Vorhaben, 
bei denen Bodendenkmäle r zerstört werden, werden 
zur Finanzierung der dadurch ausgelösten Maßnah
men herangezogen. Gedankl ich hat bei dieser Ent
wicklung das umwelt recht l iche Verursacherprinzip, 
aber auch der traditionelle ordnungsrecht l iche Gedan
ke Pate gestanden, daß derjenige, der eine Gefahr aus
löst, für die finanziellen Folgen einzustehen hat. 
Rechtlich ist die Kostentragung zuerst über Nebenbe
s t immungen zu den Verwal tungsakten durchgesetzt 
worden, die die Besei t igung des Bodendenkmals ge

statten. Inzwischen gibt es mit der bei Großvorhaben 
obligatorischen Umwel tver t räg l ichke i t sprüfung und in 
einzelnen Landesrechten mit speziellen denkmalge
setzlichen Vorschr i f ten weitere Rechtsgrundlagen. 
Gewiß ist die rechtl iche Entwick lung noch nicht abge
schlossen; das gilt etwa für die Frage, bei welcher Art 
von Vorhaben das Verursacherpr inz ip anzuwenden 
ist, ob es beispielsweise auch beim Bau selbstgenutz
ter Einfamil ienhäuser gelten soll. Das gilt auch für die 
Frage, unter welchen Bedingungen der Vorhabenträ
ger Prospekt ionskosten tragen muß. Auch wenn ober
gerichtliche Rechtsprechung, soweit ich sehe, immer 
noch aussteht, kann man die Grundsa tzf rage , ob eine 
Heranziehung des Vorhabent rägers zu den Kosten der 
Grabung möglich ist, als geklärt ansehen. Die Bundes
regierung hat jedenfa l ls in dem Verfahren des Landes 
Brandenburg vor dem Bundesverwal tungsger ich t we
gen der ICEStrecke HannoverBer l in für den Bund 
durch den Oberbundesanwal t eine entsprechende Er
klärung abgegeben; soweit ich sehe, führ t hinter das 
Verursacherpr inzip kein W e g zurück. W o es noch 
nicht praktiziert wird, geht man entweder mit den an
vertrauten öffent l ichen Mitteln oder mit dem denk
malpf leger ischen Auf t rag in einer Weise um, die nicht 
auf der Höhe der Zeit ist. 

W o das Verursacherpr inzip angewandt wurde, standen 
innerhalb relativ kurzer Zeit erhebl iche zusätzliche 
Summen, tei lweise das Mehr fache der sonst üblichen 
Mittel für die bodendenkmalpf leger i schen Aufgaben 
der Prospekt ion und Grabung zur Ver fügung . Die teil
weise sehr umfangre ichen Maßnahmen , für welche 
diese Mittel bes t immt waren, konnten mit den bis da
hin zur Ver fügung stehenden Kräf ten nicht durchge
führt werden; es war eine kurzfr is t ige Auswei tung der 
Arbeitskapazi tät für Prospekt ion und Grabungen not
wendig, die mit Haushal tsmit teln nicht überall zu er
reichen war. Die deutsche Einheit gab dieser Entwick
lung zusätzliche Impulse, weil in erhebl ichem Maße 
nicht nur in den neuen Bundesländern  Infrastruktur
maßnahmen durchgeführ t wurden und werden. Da
neben haben Wohnungsbauinves t ionen eine erhebli
che Rolle gespielt. Eine Anpassung der festen Ar
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beitskapazitäten der archäologischen Landesämter 
durch Scha f fung zusätzl icher Stellen scheiterte nicht 
nur an den knappen Finanzen, sondern wäre wegen 
des zu einem guten Teil vorübergehenden Charakters 
des Bedarfs auch personalwir tschaf t l ich nicht vertret
bar gewesen. 

Eine der angewandten Strategien war der Einsatz von 
Grabungsf i rmen. Alternativ und tei lweise kombiniert 
damit wurden andere Ins t rumente eingesetzt; hier sind 
neben der Einstel lung zusätzl ichen Personals etwa die 
Inanspruchnahme freiwil l ig geschaf fener kommuna le r 
Kapazitäten (Stadt und Kreisarchäologen) , die Aus
wei tung der Zahl von Prakt ikumsplä tzen und vor al
lem auch die D u r c h f ü h r u n g und Init i ierung von Ar
be i t sbeschaf fungsmaßnahmen zu nennen. 

Parallel zu der so ents tandenen Nachf rage bildete sich 
ein Angebot heraus; es ents tanden Unternehmen, wel
che die nachgefragten Leis tungen anboten. Das Spek
trum nach Art, Größe und sicher auch Leis tungsfähig
keit ist dabei denkbar weit. Es f indet sich das Bauun
ternehmen, das ursprünglich Maschinen und Personal 
für Grabungen der amtl ichen Denkmalp f l ege bereitge
stellt hat und im Rahmen einer Diversif iz ierung seines 
Leis tungsangebots je tzt auch Archäologen beschäft igt . 
Es f inden sich mittels tändische Exis tenzgründer unter
schiedlichen Zuschnit ts ebenso wie Arbeitsloseninit ia
tiven oder an Hochschulen angelehnte gemeinnütz ige 
Vereine. Die Betr iebsgröße ist ebenso unterschiedlich 
wie der betr iebswir tschaft l iche Erfolg und sicher 
ebensosehr schwankt die Professionali tät bei der Ak
quisition und der Erledigung der Aufträge . 

2. Der Einsatz von Grabungsfirmen als 
Privatisierungsphänomen 

In den Rechts und Verwal tungswissenschaf ten spre
chen wir bei Phänomenen wie der Durchsetzung des 
Verursacherpr inzips oder dem Einsatz von Grabungs
f i rmen von "Privatisierung". Unter dieser Überschr i f t 
werden ganz verschiedene Sachverhal te zusammen
gefaßt: 

Bei der Organisat ionsprivat is ierung wird die Aufgabe 
weiter von dem jewei l igen Verwal tungsträger wahrge
nommen, aber er erledigt sie nicht mehr unmittelbar 
selbst, sondern bedient sich der Formen des Privat
rechts, indem er eine handelsrechtl iche Gesellschaft , 
meist eine G m b H errichtet. Wir kennen Beispiele der 
Organisat ionsprivat is ierung auch in der Kulturverwal
tung; hier sei an Theater oder Zoologische Gärten als 
Aktiengesel lschaften oder G m b H s erinnert. Ein Fall 
der Organisat ionsprivat is ierung läge vor, wenn ein 

Land oder einer der nordrheinwestfä l ischen Land
schaf tsverbände den mit Prospektion und Grabungen 
befaßten Teil eines Amtes in eine "Archäologie
GmbH" einbrächte. Im vorl iegenden Zusammenhang 
geht es darum ebensowenig wie um die sog. Ver
mögensprivat is ierung, bei der die öffent l iche Hand 
Eigentum auf Private überträgt, wie dies zuletzt bei 
der Telekom geschehen ist. 

Wir haben es vielmehr beim Verursacherpr inzip wie 
beim Einsatz von Grabungsf i rmen mit Fällen der Auf
gabenprivat is ierung zu tun. Dabei werden vorher vom 
Staat wahrgenommene Aufgaben auf Private übertra
gen, die sie künf t ig wahrnehmen. Im Schrif t tum wer
den model lhaf t verschiedene Formen der Aufgaben
privatisierung unterschieden. Bei der sog. materiellen 
Privatisierung entledigt sich der Staat der Verantwor
tung für einen Sachbereich vollständig. Noch in den 
zwanziger Jahren gehörte etwa die Haltung von Zie
genböcken, die wir heute als ausschließlich private 
Angelegenhei t begreifen, zu den kommunalen Pflicht
aufgaben. Eine Welle materieller Privatisierung hat 
sich in den letzten Jahren etwa bei der Bauaufsicht 
vollzogen. Die novellierten Bauordnungen überant
worten einen erheblichen Teil der bisher durch die 
Bauaufs icht wahrgenommenen Aufgaben privater Er
ledigung: Der Bauherr muß sich um die Vornahme 
best immter Prüfungen selbst kümmern , indem er ent
sprechende private Fachleute einschaltet. 

Bei der funkt ionalen Privatisierung verbleibt die Auf
gabenverantwortung beim Staat, die Aufgabenerledi
gung, die Erstel lung der Verwaltungsleis tung wird 
aber auf Private übertragen; im Einzelnen besteht eine 
erhebliche Variationsbreite. Funktionale Privatisie
rung prägt etwa in weiten Teilen die Erbringung von 
Sozialleistungen oder die Abfal lbesei t igung. Weitere 
Beispiele sind die Tätigkeit privater Planungsbüros 
oder die Schließung behördlicher Druckereien und die 
Vergabe der Druckauf t räge an private Firmen. Stellt 
das Verursacherpr inzip durch die Verschiebung der 
Finanzierungslast auf den Privaten einen Fall mate
rieller Privatisierung dar, kann die Heranziehung von 
Grabungsf i rmen  je nachdem, ob das Amt oder der 
Private die Grabungsf i rma beauftragt  als funktionale 
oder materielle Privatisierung bezeichnet werden. 

Wenn man nach dem rechtlichen Rahmen für Privati
s ierungsüberlegungen fragt, läßt sich feststellen: Es 
besteht Einigkeit darüber, daß es allenfalls bei ganz 
wenigen staatlichen Kernaufgaben, vielleicht der Poli
zei oder der Verteidigung rechtliche Hindernisse, also 
Privatisierungsverbote gibt, auf der anderen Seite aber 
jedenfa l ls das deutsche Recht in der Regel auch kei
nen Zwang zur Privatisierung kennt. Das Europarecht 
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ist nicht ganz so neutral; auf lange Sicht kann das 
auch für unsere Frage bedeutsam werden. 

Die Privatisierungsdiskussion ist heute weniger als 
noch in den siebziger Jahren durch große parteipoliti
sche Gegensätze gekennzeichnet . Daß die private Auf
gabenerledigung in vielen Bereichen eine diskussions
würdige Alternative ist, wird auf keiner Seite grund
sätzlich in Abrede gestellt; gestritten wird bei sehr dif
ferenzierten Frontstel lungen über einzelne Bereiche, 
über Ausgestal tung, Modali tä ten und Rahmenbedin
gungen. 

Zwei Hauptzielr ichtungen lassen sich bei der Pri
vatisierungsdiskussion ausmachen: Verbesserung der 
Aufgabener fü l lung und Einsparungen; nicht nur das 
Beispiel der Bodendenkmalpf lege zeigt indessen, daß 
daneben auch bereichsspezif ische Entwicklungen eine 
Rolle spielen können. Allerdings muß man damit 
rechnen, daß die al lgemeine Diskussion auf mittlere 
Sicht auch die Bodendenkmalpf lege erreichen kann; 
die ersten Einsätze von Unternehmensbera tungsf i rmen 
haben wohl schon s ta t tgefunden. 

Im Sinne einer Verbesserung der Aufgabener fü l lung 
ist die Privat is ierungsdiskussion eingebunden in die 
Auseinandersetzung um neue Steuerungsmodel le , um 
mehr Wirtschaft l ichkei t , Flexibilität und "Kunden
orientierung" in der Verwal tung. Bei diesen Bemü
hungen spielt der Wet tbewerb als Steuerungsmittel 
eine erhebliche Rolle. W o die öffent l iche Hand mit 
privaten Anbietern in Wet tbewerb tritt, wie dies etwa 
bei der Straßenreinigung, der Abfal lbesei t igung oder 
der Gebäudereinigung geschieht , entsteht mindestens 
die theoretische Möglichkei t , Leistungen nach ökono
mischen Kriterien miteinander zu vergleichen und die 
Ergebnisse des Vergleichs für die Verbesserung der 
jeweil igen Leistung f ruchtbar zu machen. 

Die zweite Zielr ichtung ist f inanzpoli t ischer Art; Pri
vatisierung wird als Mittel zur f inanziel len Entlastung 
der öffentl ichen Hand verstanden. Bei der materiellen 
Privatisierung, bei der der Staat sich einer Aufgabe 
völlig entledigt, liegt der Sparef fekt auf der Hand. Bei 
der funktionalen Privatisierung erhoff t man sich von 
der Leistungserstel lung durch Private Kostenvortei le 
wegen rationelleren Wirtschaf tens und günstigerer 
Rahmenbedingungen . Die Schubkraf t der f inanzpoli t i
schen Überlegungen kann bei der angespannten Lage 
der öffentl ichen Kassen kaum überschätzt werden; die 
Stabilitätskriterien, die im Zusammenhang mit der 
Einführung des Euro auch für die Länder verbindlich 
werden, schränken den Spielraum der öffent l ichen 
Hände zusätzlich ein. 

Bevor ich versuche, die Argumente darzustel len und 
zu bewerten, die in der Debat te um die Grabungsf i r 
men eine Rolle spielen, will ich aber noch ein paar 
Worte zur Eigenart der Leis tungen sagen, die dabei zu 
erbringen sind. 

3. Die Eigenart 
der bodendenkmalpflegerischen Leistungen 

Die Aufgaben , um die es bei der Diskuss ion über den 
Einsatz von Grabungsf i rmen geht, sind nach den Be
s t immungen der Denkmalschutzgese tze Tei laufgaben 
der Denkmalpf lege . Es geht vor allem um Prospek
tion, also die Feststellung, welche Bodendenkmäle r in 
einem Gebiet vorhanden sind, und um Ausgrabungen , 
also die Erforschung von Bodendenkmäle rn mit den 
Methoden der Archäologie . Bundeswei t gehören diese 
Aufgaben zu den Pf l ich taufgaben der Denkmal fach
behörden. 

Rechtl ich sind sie durch zwei Eigenschaf ten gekenn
zeichnet. Es handelt sich um pfl icht ige, aber nicht aus
schließliche Aufgaben . Einerseits ist vorgegeben, daß 
das Fachamt sich mit Prospektion und Ausgrabungen 
befassen muß, es bleibt aber seiner Entscheidung 
überlassen, in welchen Fällen und in welchem Um
fang. Anderersei ts haben die Denkmalpf legeämter 
schon aus verfassungsrecht l ichen Gründen kein Mo
nopol für diese Tätigkei ten; grundsätzl ich kann sich 
j edermann damit befassen. Restr ikt ionen können sich 
nur aus dem Eigentumsrecht an den jewei l igen Flä
chen und aus dem Genehmigungsvorbeha l t für Gra
bungen ergeben, den die Denkmalschutzgese tze vor
sehen. Die gesetzl iche Aufgabenzuwei sung an die 
Denkmalpf legeämter ist für sich allein von Rechts we
gen deshalb kein Argument , das gegen den Einsatz 
von Grabungsf i rmen e ingewandt werden oder die Ab
lehnung einer Grabungsgenehmigung rechtfert igen 
könnte. Es gibt kein Grabungsmonopol . 

Die Aufgaben Prospekt ion und Grabung, wie sie den 
Denkmalpf legeämtern gesetzlich übertragen sind, wei
sen eine Reihe von Besonderhei ten auf, die in der Dis
kussion beachtet werden müssen: Es handelt sich bei 
der Grabung wie bei der Prospekt ion um Tätigkeiten, 
für deren sachgemäße Erledigung eine wissenschaft l i 
che Ausbi ldung und ein methodisches Vorgehen er
forderlich ist. Insofern gilt dasselbe wie für ärztliche 
oder anwalt l iche Tätigkeit . Im Unterschied dazu han
delt es sich vor allem bei der Grabung, aber auch bei 
der Prospektion jedoch substantiell um wissenschaft
liche Forschung. Der Forschungscharakter zeigt sich 
nicht allein am Ergebnis , der vert ieften und verbreiter
ten Kenntnis der Geschichte, sondern auch daran, daß 
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die jewei ls verfolgte Fragestel lung in einem mehr oder 
weniger großen U m f a n g selbst Ergebnis einer wissen
schaft l ichen Entsche idung ist, die im Kontext der je
weiligen Disziplin und ihres aktuellen Forschungs
standes getroffen wird. 

Die Grabung weist eine weitere Besonderhei t auf: Sie 
ist nicht reproduzierbar und ihr Gegenstand ist stets 
einmalig. Während sonst Nachprüfbarke i t und Repro
duzierbarkeit häuf ig geradezu als Kriterien für Wis
senschaft l ichkei t angesehen werden, kann die Gra
bung nicht wiederholt , die angefer t igte Dokumenta 
tion nicht überprüf t werden, weil das Objekt des Han
delns nur einmal und nach der Grabung nicht mehr 
existiert. Vergleichbares gilt etwa für das Handeln von 
Ärzten, Kriminalisten an Tatorten oder best immte 
ast ronomische Beobachtungen . Die Situation ist also 
nicht völlig einzigartig, ihre Besonderhei t muß aber 
sorgfält ig bedacht werden. 

Beim Einsatz von Grabungsf i rmen geht es nun nicht 
um zweckfre ie Forschung, deren Antr ieb ausschließ
lich der Gewinn wissenschaf t l icher Erkenntnisse ist, 
sondern praktisch ausschließlich um Fälle, in denen 
die Prospekt ion oder Grabung notwendig ist, um bo
dendenkmalpf leger i sche Kriterien für Planungsent
scheidungen aus Anlaß konkreter Bau oder Abbau
vorhaben zu gewinnen oder um Bodendenkmäler , die 
im Rahmen solcher Vorhaben zerstört werden, zu do
kumentieren. 

Es ist nun sehr erhellend, sich einmal deutlich zu ma
chen, wovon der Bedarf an diesen Leistungen abhän
gig ist. Soweit ich sehe, spielen hier die drei folgenden 
Faktoren eine Rolle: die Häufigkei t entsprechender 
Vorhaben, die Kenntnisse über den Bestand an Bo
dendenkmälern und die Maßstäbe der Entscheidung, 
ob und wieweit im Rahmen des einzelnen Vorhabens 
die Leistungen Prospektion und Grabung erbracht 
werden müssen. 

Die Denkmalpf legeämter haben auf die Häufigkei t der 
Vorhaben keinen Einf luß. Diese ist u. a. von der In
vestit ionstätigkeit der öffent l ichen Hand und von der 
Baukonjunktur abhängig; sie hat in der Vergangenhei t 
erheblich geschwankt und man muß damit rechnen, 
daß sich das nicht grundsätzl ich ändern wird. Die 
Kenntnisse über den Bestand an Bodendenkmälern als 
der zweite Einf lußfaktor wachsen tendenziell ständig 
an; die Denkmalpf legeämter können in best immtem 
Umfang das T e m p o dieses Wachs tums mitbest immen, 
aber sie können die Denkmälerkenntnis nicht redu
zieren. Die Maßstäbe der Entscheidung, ob und inwie
weit im Einzelfall die Leistungen Prospektion und 

Grabung erbracht werden sollen, best immt das zustän
dige Fachamt dagegen in weitem U m f a n g e selbst. 

Solange praktisch allein die Denkmalpf legeämter sol
che Prospektions und Grabungsle is tungen erbringen, 
müssen der Bedarf und die Kapazitäten zu seiner Dek
kung aneinander angepaßt werden. Das ist auf zwei 
Wegen möglich: Der eine ist die Anpassung der Kapa
zitäten an den Bedarf , sie ist allerdings im Rahmen 
öffent l icher Haushal te und des geltenden Dienstrechts 
stets nur begrenzt möglich ist. Der zweite ist die Ver
schiebung der Kriterien dafür , wann eine Prospektion 
oder eine Grabung notwendig sind. Das bedeutet, im 
Rahmen des fachlich und politisch vertretbaren, eine 
Konzentrat ion auf höherrangige Objekte in Zeiten 
großen Bedarfs und eine Einbeziehung nicht ganz so 
hochrangiger in Zeiten geringerer Anspannung. Die
sen W e g zu gehen, wird den Denkmalpf legeämtern 
durch ihre besondere rechtl iche Stellung in den ein
schlägigen Verfahren erleichtert. Als weitere Beson
derheit ist demnach festzuhalten, daß die Denkmal
pf legeämter in einem best immten U m f a n g den Bedarf 
an den Leistungen, um die es geht, mitbest immen. 

4. Die Argumente pro und contra Grabungsfirmen 

Ich will im folgenden die in der Debat te über den Ein
satz von Grabungsf i rmen bedeutsamen Argumente in 
drei Gruppen einteilen: 

In der ersten geht es um die Bedenken, die sich nicht 
grundsätzlich gegen den Einsatz von Grabungsf i rmen 
als solche richten, sondern auf damit gemachte 
schlechte Erfahrungen verweisen (Tz. 4.1). Zur zwei
ten Gruppe gehören die Argumente grundsätzlicher 
Natur gegen oder auch für diese Art privater Aufga
benwahrnehmung (Tz. 4.2). In der dritten Gruppe fas
se ich die zusammen, die nicht grundsätzlich für oder 
gegen den Einsatz von Grabungsf i rmen sprechen, son
dern sich mit Konsequenzen befassen, die mit dem 
stärkeren Einsatz von Grabungsf i rmen verbunden sein 
können (Tz. 4.3). 

Vorab muß daran erinnert werden, daß jedes Argu
ment aus unterschiedlichen Perspektiven bewertet 
werden kann. Was für die kostenbelasteten Vorhaben
träger gut ist, kann aus der Sicht der Fachbehörden 
schlecht sein, was die Staatsf inanzen schont, kann kul
turpolitisch gefährlich sein, was kurzfrist ig nützt, kann 
langfristig schaden. Auch wissen wir inzwischen vor 
allem aus der politik und wirtschaftswissenschaft l i 
chen Diskussion, daß es neben Sachinteressen immer 
auch institutionelle Interessen gibt. Behörden haben 
solche institutionellen Interessen ebenso wie Privat
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unternehmen; sie können mit Sachinteressen überein
st immen, müssen das aber nicht tun. Beispielsweise 
neigen alle privaten und auch alle öffent l ichen Institu
tionen in ihrem Arbeitsbereich dazu, nach Möglich
keit Monopolis t sein zu wollen. Aus einer eher dem 
allgemeinen Wohl verpfl ichteten Perspektive, wie sie 
dem Recht vorgegeben ist, kann dieser Wunsch dage
gen eher selten als ein unters tützungswürdiges Interes
se angesehen werden. 

Gestatten Sie mir noch eine Vorbemerkung: Der Hin
weis, daß die räumlichen Grenzen archäologischer 
Objekte vertikal wie horizontal vielfach nicht mit de
nen des Bodeneingr i f fs übereins t immen, an den die 
Pflicht zur Kostenübernahme geknüpf t wird, bezieht 
sich nicht auf den Einsatz von Grabungsf i rmen, son
dern auf die Anwendung des Verursacherprinzips . 
Weil man im Rahmen des Verursacherpr inzips den 
Vorhabenträger nur soweit heranziehen könne, wie 
der vorgesehene Eingriff reiche, Grabungen aber im
mer wieder einmal über diese Fläche hinaus erstreckt 
werden müßten, löse seine Anwendung entweder un
kalkulierbare Kosten aus, die von Seiten der Denk
malpflege zu tragen seien, oder die Ergebnisse seien 
wissenschaft l ich nicht oder nur sehr eingeschränkt 
brauchbar. Das Argument ist in dieser Form rechtlich 
unzutreffend. Die Verantwort l ichkei t des Verursa
chers reicht soweit, wie die Grabung notwendig ist, 
um Quellenverluste zu verhindern: bei einem Körper
grab auf der Grenze endet die Kostentragungspfl icht 
nicht bei den Hüftwirbeln . Richtig ist, daß man dem 
Verursacher nicht die Kosten der Grabung des gesam
ten Gräberfeldes anlasten kann, wenn sein Vorhaben 
nur einen kleinen Teil davon tangiert. Im übrigen liegt 
auf der Hand, daß dieses Problem auch auftaucht , 
wenn die amtliche Denkmalp f l ege die vom Verursa
cher finanzierte Grabung in eigener Regie durchführ t . 
Es handelt sich nicht um ein Problem des Einsatzes 
von Grabungsf i rmen. 

Ähnliches gilt für die Bedenken, die im Rahmen der 
Diskussion gegen eine personel le Trennung zwischen 
Ausgrabung und Publikation und gegen eine Halden
bildung unpublizierter Grabungen vorgebracht wer
den. Wenn diese Argumente richtig sind, muß bei öf
fentlich wie bei privat durchgeführ ten Grabungen eine 
Kopplung von Grabung und Publikation durchgesetzt 
werden; soweit ich sehe, hat die bisherige Praxis der 
amtlichen Bodendenkmalpf lege diese Forderung 
vorsichtig gesprochen  für sich nicht überall als ganz 
verbindlich angesehen. Jedenfal ls ist dies kein Argu
ment gegen den Einsatz privater Grabungsf i rmen, die 
diese Leistung sicher auch anbieten könnten, wenn sie 
j emand bezahlen will. 

4.1 Erfahrungen mit dem Einsatz 
von Grabungsfirmen 

Aufgrund in verschiedenen Fällen gemachter Erfah
rungen wird gegen den Einsatz von Grabungsf i rmen 
kritisch eingewandt : 

Für Grabungen sei die Unsicherhei t typisch, ob man 
überhaupt und auf was man stoße. Daraus ergäben 
sich Kalkulat ionsprobleme in zwei Richtungen: Stelle 
ein amtlicher Ausgräber fest, daß kein Befund mehr 
zu erwarten sei, stelle er die Arbei t ein und wende sich 
der nächsten Aufgabe zu. Eine private Grabungsf i rma 
grabe weiter und führe wissenschaf t l ich unergiebige 
Erdbewegungen durch, bis die A u f t r a g s s u m m e aufge
braucht sei. Stoße umgekehr t der amtl iche Ausgräber 
überraschend auf einen besonders interessanten Be
fund, könne er diesem sorgfält ig nachgehen, die priva
te Grabungsf i rma habe wegen des festen Budgets, mit 
dem sie auskommen müsse, diese Möglichkei t nicht. 
Versuche der amtl iche Ausgräber , "möglichst viel im 
Boden zu lassen", so seien private Firmen daran in
teressiert, möglichst umfangre ich zu graben. Der 
Fundverbleib , dem vor allem auch aus restauratori
schen Gründen große Bedeutung zukomme, sei kaum 
zu regeln. Erhebl iche Schwier igkei ten ergäben sich 
auch auf urheberrecht l ichem Gebiet wegen der Ab
grenzung der rechtl ichen Stellung des Ausgräbers und 
des Publizierenden. 

Bei diesen Argumenten überschneiden sich zwei Pro
blemkreise. Der erste betriff t , genau wie die Klage, es 
sei in diesem oder j enem Fall schlecht gearbeitet wor
den, die Qualität mancher Grabungsf i rmen . In einem 
immer noch jungen und sich erst entwickelnden Markt 
tummeln sich auch Anbieter , mit deren Leistungsfä
higkeit es nicht sehr weit her ist. Die Seriosität und die 
Arbeitsquali tät anderer Anbieter sind dagegen durch
aus mit dem vergleichbar, was die amtl iche Boden
denkmalpf lege leistet. Niemand käme auf den Gedan
ken, mit dem Argument , einige Bauunternehmen lei
steten schlechte Arbei t oder manche Ärzte arbeiteten 
weniger gut als andere, eine Übernahme dieser Berei
che in amtl iche Verantwor tung zu fordern. Allerdings 
muß man sich  wie in anderen Bereichen auch  da
rauf einrichten, daß nicht jeder , der ein Angebot ma
chen kann, auch geeignet ist, den Auf t rag durchzu
führen. 

Der zweite Problemkreis betr iff t die Ausgestal tung 
des Vertrages mit der Grabungsf i rma. Das Zivilrecht 
bietet genügend Möglichkei ten , die aufgezeigten Pro
bleme beim Vertragsschluß zu berücksicht igen. Sol
che Möglichkei ten bestehen gerade auch für Bestim
mungen über den Fundverble ib und die urheberrecht
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liehen Fragen. Allerdings müssen entsprechende aus
drückliche Regelungen in den Verträgen getroffen 
werden. W e n n die Denkmalpf l egeämte r nicht selbst 
Auft raggeber sind, müssen sie entsprechend auf den 
privaten Vorhabent räger als Auf t raggeber einwirken. 

Vertragsrecht l iche Lösungen gibt es auch für das 
Prognose und Kalkula t ionsproblem, das aus der feh
lenden Vorhersehbarkei t der B e f u n d e resultiert und 
das bei amtlichen Grabungen ebenso besteht, aber 
leichter beherrschbar ist, weil die Bindung an eine 
A u f w a n d s s u m m e weniger streng ist. Es handelt sich 
dabei keineswegs um ein singuläres Phänomen, das 
ausschließlich Grabungen betriff t . Ähnl iche Un
sicherheiten werfen der Baugrund bei Hochbauten, 
die Altbausubstanz bei Modernis ierungen und in der 
Baudenkmalpf l ege oder der Projektverlauf bei 
Forschungs und Entwicklungsauf t rägen , auch bei 
Rechtsgutachten, auf; wir kennen sie aber auch als 
überraschende Diagnosen beim Behandlungsver t rag 
mit dem Chirurgen. Allerdings ist zuzugeben, daß 
die Entwicklung entsprechender Formulare fü r die 
Dreiecksbeziehung Behörde  Vorhabent räger  Gra
bungsf i rma jurist isch anspruchsvol l ist. Der Einsatz 
von Grabungsf i rmen erfordert eine gezielte rechtliche 
Beglei tung; teilweise ist hier Entwicklungsarbei t zu 
leisten. Wer daran spart, handelt unwirtschaft l ich. 

Die Argumente der ersten Gruppe betreffen meines 
Erachtens Übergangsprobleme, die aus mangelnden 
Erfahrungen der Beteil igten mit den neuen Aufgaben 
und Instrumenten resultieren. Die Erfahrung aus ande
ren Bereichen spricht dagegen, daß solche Übergangs
probleme Neuerungen , die aus anderen Gründen sinn
voll sind, aufhal ten. 

4.2 Grundsätzliche Argumente pro und contra 

Wichtiger ist die zweite Gruppe von Argumenten , bei 
denen es um das grundsätzl iche pro und contra des 
Einsatzes der Grabungsf i rmen geht. 

An erster Stelle ist hier die These zu nennen, die öf
fentl iche oder private A u f g a b e n w a h r n e h m u n g sei stets 
oder notwendig preiswerter oder teurer, besser oder 
schlechter. 

In der bisher veröffent l ichten Diskussion wird ein sol
cher Kostenvorteil genauso für die amtlichen Gra
bungen wie für die von Grabungsf i rmen behauptet . 
Diese gegensätzl ichen Aussagen spiegeln die Komple
xität solcher Kostenvergleiche. Es kommt beispiels
weise entscheidend darauf an, welche Kosten man in 
die Betrachtung einbezieht. Die Grabungsf i rma muß 

Gemeinkosten für den Teil ihres Apparates , der nicht 
speziell bei der einzelnen Grabung eingesetzt wird, 
einschließlich der Kosten des eingesetzten Kapitals in 
ihre Kalkulation einbeziehen. Das kann ein Denkmal
pf legeamt, selbst wenn es wollte, mangels entspre
chender Kostenrechnung nicht. Die Grabungsf i rma 
muß die Umsatzsteuer berechnen. Der daraus resultie
rende Preisvorteil der öffent l ichen Hand ist Gegen
stand ernster ordnungspoli t ischer Diskussionen; bis 
auf weiteres wird es aber dabei bleiben. 

Aus der Diskussion über die Privatisierung der Reini
gungsdienste ist bekannt, daß Einsparungen durch die 
Beschäf t igung von Teilzei tkräften Einnahmeausfä l le 
bei den Krankenkassen und Rentenvers icherungen be
deuten können. Ein Bundesland wird auch berücksich
tigen, daß die von dem Grabungsunternehmen gezahl
te Umsatzs teuer zu einem nennenswerten Teil in die 
Landeskasse fließt. Der Kostenvortei l der amtlichen 
Denkmalpf lege aus der Beschäf t igung von Beamten, 
bei denen keine Sozialabgaben anfallen, ist rechne
risch um Rückstel lungen für die späteren Pensionen 
zu korrigieren; solche Rückstel lungen werden in eini
gen Bundesländern inzwischen tatsächlich gebildet. 
Umgekehr t sind bei einem Vergleich auf die von den 
Grabungsf i rmen in Rechnung gestellten Kosten der 
bei den Ämtern für die administrat ive Vorberei tung 
der Auft ragsvergabe und für die Beaufs icht igung pri
vat durchgeführ ter Grabungen anfal lende Aufwand 
aufzuschlagen; derlei Transakt ionskosten der öffent
lichen Hand werden in Privatisierungsdiskussionen 
leicht außer acht gelassen. 

Es wurde bereits erwähnt, daß der Einsatz von Gra
bungsf i rmen im Vergleich zum A u fb au eigener Kapa
zitäten auch deshalb attraktiv sein kann, weil man bei 
der Auft ragsvergabe leichter auf Bedarfsschwankun
gen reagieren kann. Die kurz oder mittelfristige An
passung, also u. U. auch Reduzierung von Personal
körpern ist im öffent l ichen Dienst dagegen praktisch 
ausgeschlossen. Ein Teil der Leistung der Grabungs
f i rma besteht also darin, dieses Risiko zu übernehmen; 
sie muß sich das als Unternehmerwagnis vergüten las
sen. In einem Markt mit erheblichen Nachfrage
schwankungen muß deshalb mit höheren Margen ge
rechnet werden. 

Insgesamt betrachtet ist abgesehen von der Umsatz
steuer einerseits, den stärkeren rechtlichen Bindungen 
andererseits, nicht ersichtlich, warum Ämter oder Gra
bungsf i rmen generell preiswerter arbeiten sollten. An
ders kann das in einzelnen Bereichen sein. Selbstver
ständlich hat eine Grabungsf i rma einen Kosten und 
bei Wettbewerbspreisen einen entsprechenden Preis
vorteil, wenn sie zu Prospekt ionszwecken moderne 
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Technik einsetzen kann, über die die Ämter nicht ver
fügen. Im Bereich der Luftbi ldprospekt ion hat man, 
wenn ich recht sehe, ni rgendwo Bedenken, private 
Leistungen einzukaufen. Werden solche Flüge gegen 
Bezahlung durchführt , handelt es sich um nichts ande
res als eine spezialisierte Grabungsf i rma. Besitzt um
gekehrt ein A m t für bes t immte anspruchsvol le Gra
bungsvorhaben spezialisiertes Knowhow, muß eine 
Grabungsf i rma solches mögl icherweise erst teuer er
werben, wenn sie vergleichbare Leistungen anbieten 
will. 

Spezialisierung in Form besonderen ortsbezogenen 
Wissens, etwa als Erfahrung mit den Denkmäler typen 
der Region oder als Kenntnis der örtlichen Überl iefe
rung wird als gewichtiges Argument für die strukturell 
gegebene sachliche Überlegenhei t der amtlichen Aus
grabung vor den Grabungsf i rmen vorgebracht . Aller
dings handelt es sich hier nur um eine Spezialisie
rungsrichtung. Daneben tritt die auf die Epoche oder 
den Denkmal typus bezogene Spezialisierung; ihre Be
deutung zeigt sich etwa an den Ausnahmezus tändig
keiten für best immte Objekte , welche auch solche 
Fachämter vorsehen, die ansonsten auf das Prinzip der 
Bezirksstellen setzen. Eine im Einzelfal l ebenso wich
tige Spezialisierung kann sich auch in methodischer 
Hinsicht ergeben; hier sei auf die Beispiele der bereits 
erwähnten Luftbi ldprospekt ion oder die Unterwasser
archäologie verwiesen. Die Vortei le liegen in allen 
diesen Fällen nicht ohne weiteres bei den Ämtern . Das 
gilt auch für die Grabungser fahrung. W o die amtlich 
bestellte ABKraf t gegen den erfahrenen Ausgräber 
der Grabungsf i rma antritt, bleibt ein Vorteil auf Seiten 
der Grabungsf i rma, auch wenn ein erfahrener Amtsar
chäologe die ABKraf t beaufsichtigt und unterstützt. 
Welche Bedeutung welcher Spezial is ierung zukommt, 
muß im Einzelfall anhand der Anforderungen ermittelt 
werden, die das einzelne Bodendenkmal stellt. 

Angesichts der Restrikt ionen, denen die öffent l iche 
Hand immer noch ausgesetzt ist, werden private Un
ternehmen bis auf weiteres f lexibler auf neue Anfor
derungen und damit häuf ig schneller reagieren kön
nen. Daß sie deshalb stets zuverlässiger bei der Ein
haltung von Abschlußterminen sind, widerspricht der 
Lebenserfahrung mit privaten Unternehmen in ande
ren Bereichen und ignoriert die Fortschritte, die die 
amtliche Bodendenkmalpf lege in den letzten Jahren 
gemacht hat. Die Frage, wieweit diese Fortschrit te 
auch der Konkurrenz mit den privaten Grabungsf i r 
men zu verdanken sind, weist auf die Zusammen
hänge zwischen Wet tbewerb und Effekt iv ierung des 
Verwal tungshandelns hin, die als ein Argument für 
Privatisierungen genannt werden. 

Von Seiten der amtl ichen Bodendenkmalp f l ege wird 
nun gelegentl ich das Argument vorgebracht , Gra
bungsf i rmen gehe es notwendigerweise nur ums Geld, 
weshalb bei der Leis tungserbr ingung f inanziel le Fra
gen gegenüber Forschungsges ichtspunkten im Vor
dergrund stehen müßten. Ich halte es nicht für durch
schlagend. Auch für alle Arten von amtl ichen Tätig
keiten gibt es einen unübersteigbaren materiellen Rah
men, der als Restriktion bei der Aufgabener fü l lung 
wirkt. Sicher m u ß das private Unternehmen bei der 
Erledigung eines Auft rages seine wirtschaft l ichen In
teressen im Auge behalten. Wenn es den Gewinn aus 
der Erledigung des einzelnen Auft rages als einzige 
Richtschnur seines Handelns betrachten wollte, würde 
es aber am Markt sehr schnell scheitern. Eine dauer
haf t erfolgreiche Markts te l lung läßt sich nur durch or
dentl iche Arbeit erreichen und halten. 

W e n n nicht grundsätzl ich auch von Privaten gute Ar
beit erwartet werden könnte, dürf ten wir im übrigen 
nicht privat hergestell te Wurs t essen, privat gebaute 
Brücken befahren, in privat gebaute Flugzeuge steigen 
oder privat entwickel te Medikamen te e innehmen. Al
lerdings kommt es darauf an, Private auszuwählen, die 
nicht nur billig, sondern gut arbeiten. Die Verwal tung 
handelt deshalb nicht anders als j ede r Privatmann bei 
seinen Einkäufen, wenn nach dem Vergaberecht nicht 
das preiswerteste, sondern das günstigste Angebot den 
Zuschlag erhält. Die öffent l iche Hand gehört zu den 
Armen, die es sich nach einer alten Hausfrauenregel 
nicht leisten können, etwas Billiges zu kaufen. 

In der Bodendenkmalp f l ege gilt im Ergebnis deshalb 
dasselbe wie für andere Gebiete , für die die Wahrneh
mung von Aufgaben durch Private diskutiert wird. Ei
ne generelle Antwort , ob die Privat is ierung der Aufga
benerfül lung sinnvoll ist, läßt sich nicht geben. Es 
kommt auf den einzelnen Bereich und die einzelne 
Aufgabe an. Jedenfal ls bedarf es institutioneller Vor
kehrungen, wenn private Leis tungserbr ingung dauer
haf t funkt ionieren soll. Darum geht es bei der dritten 
Gruppe von Argumenten . 

4.3 Probleme des Einsatzes von Grabungsfirmen 

Von Seiten der Landesarchäologen ist zu Recht auf 
die besondere Verantwor tung des Staates für die Er
forschung der archäologischen Denkmäle r hingewie
sen worden. Viele Landesver fassungen heben diese 
besondere Verantwor tung des Staates für Denkmal
schutz und Denkmalpf lege ausdrückl ich hervor. Na
türlich begründen diese Bes t immungen kein For
schungsmonopol des Staates; ein solches verstieße ge
gen die grundgesetzl ich garantierte Wissenschaf ts f re i 
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heit. Sie konsti tuieren aber eine Gewährle is tungs
pflicht, der wegen der erwähnten Unwiederbr ingl ich
keit des einzelnen Objekts besondere Bedeutung zu
kommt . Deshalb muß eine ausreichende Überwachung 
privat durchgeführ te r Grabungen sichergestellt sein. 
Die rechtl ichen Vorausse tzungen dafür sind gegeben. 
Es müssen aber auch die personellen und sachlichen 
Bedingungen gegeben sein; hier scheint es in den letz
ten Jahren gelegentl ich zu Engpässen gekommen zu 
sein. 

A u f w a n d entsteht noch an einer weiteren Stelle. Aus 
anderen Privat is ierungsbereichen ist bekannt , daß die 
Privatisierung häuf ig mit einer Regul ierung einher
geht. Sie hören in den Medien über solche Regulie
rungen etwa in den Bereichen Telekommunika t ion 
oder Rundfunk . Ungeschr iebene Standards, die die 
Verwal tung ohne weiteres eingehalten hat, müssen als 
Vorgabe für die Leis tungserbr ingung Privater ausfor
muliert und verbindlich gemacht werden. Die Verwal
tung hat bis dahin wohl überall ausreichende, aber 
keineswegs überall gleiche Anforderungen an ihre ei
gene Tätigkeit zugrunde gelegt. Aus den Anforderun
gen an die eigene Arbeit werden mit der Privatisie
rung Vorgaben für privates Wirtschaf ten , die schon 
aus rechtsstaatl ichen Gründen best immt und einheit
lich gelten müssen. Einhei t l iche Standards sind unter 
Wettbewerbsbedingungen auch deshalb unverzichtbar, 
weil Preiskalkulat ionen sonst keine sichere Basis ha
ben. Die Erarbei tung entsprechender Regeln für Pro
spektion und Grabungen hat in der Bodendenkmal 
pf lege inzwischen begonnen; so hat der Verband der 
Landesarchäologen durch eine Arbei tsgruppe Stan
dards für die Durchfüh rung von Grabungen vorgelegt. 

Solche Regeln müssen nicht nur erarbeitet und hin
sichtlich ihrer Einhal tung überwacht , sondern auch 
fortgeschrieben werden. Mit der Formul ierung und 
Fortschreibung von Standards sind in der Bundesrepu
blik viele Organisat ionen in zahllosen Arbei tsgruppen 
befaßt, ob sie nun DIN, Abwasser technische Vereini
gung oder wie auch immer heißen. Aller Voraussicht 
nach wird sich in der Bodendenkmalpf lege zeigen, 
daß die privaten Grabungsf i rmen auch aus wirtschaft
lichen Gründen kein Interesse an niedrigen Standards 
haben. Eher besteht wohl die Gefahr , daß sich Ver
waltung und private Firmen auf Kosten der privaten 
Kostenträger auf unverhäl tn ismäßig hohe Standards 
einigen. 

Gefährl ich wird die Privatisierung, wenn es auf der 
Seite der privaten Anbieter gelingt, Monopole aufzu
bauen oder zu kartellieren. Wenn der Markt nicht 
mehr funktioniert , werden keine Wettbewerbspre ise 
mehr angeboten, sondern die privaten Anbieter haben 

die Möglichkei t , die Marktgegensei te auszubeuten. 
Auch die Korruption in allen ihren Erscheinungsfor
men stellt eine ständige Bedrohung des Wettbewerbs 
dar. Privat is ierungsüberlegungen müssen sich deshalb 
immer mit der Frage auseinandersetzen, wie der An
bietermarkt strukturiert ist und wie Wettbewerbsbe
schränkungen und andere Gefahren für den Markt 
verhindert werden können. Das Risiko der Monopol
bildung ist meines Erachtens bei Grabungsf i rmen 
nicht so hoch wie in Bereichen, in denen ein hoher 
Kapitaleinsatz erforderl ich ist oder die Leistungser
br ingung stark auf ein Gebiet fixiert ist. Es dürf te auch 
schwierig sein, durch technische Innovationen eine 
Alleinstel lung zu erreichen. 

Die staatliche Gewährleis tungspfl icht wie die Fürsor
ge für die Erhaltung des Wettbewerbs verweisen auf 
die Frage, welche Konsequenzen sich für die Entwick
lung der Fachbehörden in den dadurch berührten Be
reichen ergeben, wenn private Archäologieunterneh
men dauerhaf t in den Bereichen Prospektion und Gra
bung tätig werden. Die staatliche Gewährleistungs
pflicht erfordert die dauerhaf te Vorhal tung ausrei
chender Kapazitäten für die administrat ive Vorberei
tung und Überwachung der privat durchgeführten 
Grabungen. Diese durch den Einsatz bisher auf Gra
bungen tätigen Personals zu gewinnen, wird in gewis
sem U m f a n g möglich sein, stößt aber an Grenzen. 

Die Denkmalpf legeämter müssen nämlich nicht nur in 
dem forschungspoli t isch für zweckmäßig gehaltenen 
U m f a n g im Rahmen langfrist iger Vorhaben weiter 
eigene Grabungen durchführen können. Sie müssen 
daneben und vor allem auch mindestens in dem Um
fang Rettungsgrabungen durchführen, der notwendig 
ist, um ihr einschlägiges Knowhow langfristig zu si
chern. Sie dürfen sich auch deshalb nicht zu einer rein 
beratenden Behörde ohne Forschungsmöglichkei ten 
entwickeln, weil die Kenntnisse und Erfahrungen für 
Beratung, Einf lußnahme auf die Auft ragsvergabe und 
Aufsicht nur bewahrt werden können, wenn die Ämter 
selbst Grabungen nach dem jeweil igen Stand der Wis
senschaft durchführen. Eine einseitige Konzentration 
des Sachverstandes auf der Seite der privaten Anbieter 
könnte diese in Versuchungen bringen, denen sie 
dauerhaf t kaum werden widerstehen können. Nicht 
zuletzt müssen die Ämter auch weiter die Möglichkeit 
haben, auf Grabungen archäologischen Nachwuchs 
auszubilden, auch wenn nicht jeder übernommen wer
den kann. 

Die Erfahrungen mit der Privatisierung komplexer Tä
tigkeiten sprechen nachdrücklich dafür , daß das ent
scheidende Moment der Qualitätssicherung nicht 
Wettbewerb oder Aufsicht ist, so unverzichtbar sie 
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sein mögen. Effekt iver wirkt der durch Ausbi ldung 
erworbene und durch den fachl ichen Austausch etwa 
auf Tagungen wie dieser ständig erneuerte Konsens 
über die fachlichen Standards, die j eder einzuhalten 
hat, der in einem Beruf tätig wird. Dieses fachl iche 
Gewissen arbeitet nicht unfehlbar , aber sehr zuverläs
sig. Wie immer die Arbeits tei lung zwischen den Fach
ämtern und den privaten Unternehmen sich künft ig 
entwickeln mag, in der Mitwirkung an der Pflege der 
professionellen Standards liegt eine der wichtigsten 
Aufgaben der amtlichen Bodendenkmalpf lege im 
Rahmen der staatlichen Gewährleis tungspfl icht . 

5. Perspektiven 

Bisher ist der Einsatz von Grabungsf i rmen allenfalls 
dadurch zu Lasten von Grabungen der amtlichen Bo
dendenkmalpf lege gegangen, daß die Auswei tung der 
Grabungstät igkeit Personal für die Vorbere i tung von 
Firmengrabungen und für die Überwachung bindet, 
welches sonst auf eigenen Grabungen hätte eingesetzt 
werden können. Bisher ging es praktisch also nur um 
die Vertei lung des Zuwachses an Grabungstät igkeit . 
Realist ischerweise kann aber kaum davon ausgegan
gen werden, daß das so bleibt. Gezielte Privatisie
rungsinitiativen, die auch den Status quo der amtlichen 
Bodendenkmalpf lege infrage stellen, sind mit ziemli
cher Sicherheit zu erwarten, wenn der Bedarf künft ig 
einmal wieder zurückgeht und es dann nicht gelingt, 
die Nachf rage nach archäologischen Leistungen an
derweit zu stabilisieren. Sollte der Markt effekt iv 
schrumpfen, muß damit gerechnet werden, daß die 
Frage, wer welche Grabungen durchführ t , also die Pri
vatisierungsfrage, in aller Schärfe auch politisch dis
kutiert wird. Solange es dazu nicht kommt, halte ich 
angesichts des eher bescheidenen Stellen und Finanz
volumens der Bodendenkmalpf lege in den jewei l igen 
Etats politischen Druck in Richtung Privatisierung für 
nicht sehr wahrscheinl ich. Die Archäologen in den 

Ämtern und in den Grabungsf i rmen haben deshalb 
noch Zeit, zu einem geregelten Mite inander zu kom
men. Das wäre schon deshalb für die Bodendenk
malpf lege sehr nützlich, weil mit den Grabungsf i rmen 
künft ig eine private Branche existiert, die in der politi
schen Diskussion als Lobby aus der Wirtschaf t für die 
denkmalpf leger ischen Anliegen wirken und politische 
Aufmerksamke i t auch dort erreichen kann, wo dies 
der Landesarchäologie und ihren traditionellen Ver
bündeten schwer fällt. 
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